
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1981/9/17 7Ob32/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1981

Norm

ABGB §1336 B

ABGB §1336 E

Rechtssatz

Die Vertragsparteien können als Konventionalstrafe auch vereinbaren, daß der Gläubiger eine zu einem anderen

Zweck bereits empfangene Leistung im Falle einer Vertragsverletzung durch den anderen Vertragspartner als

Vertragsstrafe behalten kann.
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